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Abrechnungsempfehlungen zur Analogieberechnung 

Analog-Tabelle 2026 
mit Chairside-Leistungen 
Analogberechnung und Chairside-Leistungen gewinnen infolge der jahrzehntelangen Nichtanpassung der GOZ-
Punktwertes weiter an Bedeutung. Viele Empfehlungen zur Analogieberechnung wurden seit dem Jahr 2012 publi-
ziert. Der BDIZ EDI geht einen Schritt weiter und hat über 200 Leistungen analogisiert und zudem eine Liste mit 
Chairside-Leistungen erstellt.

Bisher gab kaum jemand konkrete Empfehlungen zu den bei 
der Analogabrechnung sinnvollerweise anzusetzenden Gebüh-
renziffern. Diesen Schritt wagt der BDIZ EDI auch 2026 mit einer 
„runderneuerten“ Analog-Tabelle, die eine erweiterte Hilfestel-
lung zur Analogabrechnung zu weit mehr als 200 Leistungen 
und den dabei anzusetzenden Gebührenziffern ist. 

Die Tabelle ist als Empfehlung zu sehen. Der BDIZ EDI hat als 
Grundlage – wie in der BDIZ EDI-Tabelle 2026 – einen Mindest-
honorarumsatzbedarf/Stunde von 435 Euro veranschlagt. 

Für den vermehrten Einsatz der Analogabrechnung spricht zum 
einen die leidvolle Erfahrung mit der GOZ 2012. Diejenigen Leis-

tungen, die zuletzt unter der GOZ 1988 häu� g analog abgerechnet 
wurden, fanden Eingang in die neue GOZ, mit jedenfalls annä-
hernd die heutige Kostensituation respektierenden Bewertungen. 
Für den vermehrten Einsatz der Analogabrechnung spricht zum 
anderen, dass sie ein � exibles Instrument zur laufenden Anpassung 
der Zahnarzthonorare an die allgemeine Kostenentwicklung bietet.

Aufgabenstellung

Die Aufgabe der Analogieberechnung besteht der Sache nach 
darin, faktisch eine neue Gebührenziffer zu schaffen. Dazu gehört 
deren Leistungsbeschreibung, die dann auch in der Abrechnung 
entsprechend erscheinen muss. 
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Analog-Tabelle 2026 mit Chairside-Leistungen

Ringbindung, 40 Seiten im Format 297 x 148 mm 

• Enthält alle Abrechnungsempfehlungen des BDIZ EDI zur Analogberechnung 

und alle derzeitig empfohlenen Chairside-Leistungen 

• Enthält weit über 200 konkrete Vorschläge zur Analogabrechnung in GOZ/GOÄ 

und alternativer Analogziffer 

• Enthält Zeitangaben in Minuten berechnet nach dem Honorarumsatz/Stunde von 435 Euro 

im 1,0- und 2,3-fachen Steigerungssatz

• Preis: 45 Euro zzgl. Versandgebühren – bestellbar ab Mitte des 1. Quartals 2026 im Onlineshop 

des BDIZ EDI: www.bdizedi.org/shop/  

• Mitglieder erhalten ein Exemplar kostenfrei zugesandt
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Für die Frage nach dem Ob der Analogieberechnung weist der 
BGH in seiner Entscheidung vom 13.5.2004 – III ZR 344/03 – auf 
einen entscheidenden Punkt hin: „Dem Arzt kann nicht ange-
sonnen werden, sich in Fällen, in denen die Anwendung der 
Gebührenordnung für Ärzte wegen eines möglichen Regelungs-
de� zits Zweifel aufwirft, durch Abschluss einer Vereinbarung 
ein angemessenes Honorar zu sichern.“ 

Die Hauptkriterien Art, Kosten und Zeit (2–4) sind gleichwertig 
(BGH, 23.1.2003 – III ZR 161/02 –). In der Praxis kann man diese 
Schritte nur ergebnisbezogen nachvollziehbar machen: Man er-
mittelt zuerst die angemessene Vergütung in Euro für den Regel-
fall (Steigerungsfaktor 2,3), rechnet diese durch Division mit dem 
Punktwert nach § 5 Abs. 1 Satz 1 GOZ (gesteigert ebenfalls mit 
dem Faktor 2,3) in die Punktmenge um und sucht dann nach 
geeigneten Gebührenziffern für die Analogie.

Neu ist eine Leistung nicht nur dann, wenn sie in GOZ oder GOÄ 
nicht beschrieben ist, sondern auch dann, wenn sie heute ganz 

anders ausgeführt wird als zu Zeiten ihrer Aufnahme, Beschrei-
bung und Bewertung im Gebührenverzeichnis (BGH, 13.5.2004 – 
III ZR 344/03 –; OLG Düsseldorf, 27.9.2001 – 8 U 181/00 –). 

Da die Zahnheilkunde in dem Jahrzehnt seit der GOZ 2012 große 
Fortschritte gemacht hat, könnte man heute – streng genom-
men – nahezu alle zahnärztlichen Leistungen analog abrechnen.

In der Analog-Tabelle 2026 werden alle Abrechnungsempfeh-
lungen des BDIZ EDI zur Analogberechnung und alle derzeit 
empfohlenen Chairside-Leistungen abgebildet. Einen wesent-
lichen Beitrag zu der Tabelle haben auch Kerstin Salhoff und 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak geleistet.  

Christian Berger, Präsident BDIZ EDI
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